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Art. 10 K-LSG Ausschaltung von
Revisionsbegehren an der alten

Verwaltungsgrenze.
 K-LSG - Staatsgrenze Österreich - Tschechoslowakei (Slowakei)

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.09.2017

1. Beide Staaten verp1ichten sich, an keinem Teile der alten Verwaltungsgrenze deren einseitige Änderung durch das

Mittel der Revision (Artikel 29 des Staatsvertrages von Saint-Germain) vor dem internationalen

Grenzregelungsausschuß anzustreben.

2. Hiebei wird vorausgesetzt, daß beide Teile sich bemühen werden, geringfügige Grenzänderungen im rein örtlichen

Interesse durch entsprechende Vereinbarungen zu erleichtern.

Dieses Übereinkommen wird rati;ziert werden und die Rati;zierungsurkunden sollen sobald als möglich in Prag

ausgetauscht und sodann beim Sekretariat des Völkerbundes zur Registrierung eingereicht werden. Das

Übereinkommen tritt mit der Registrierung in Kraft.

Der Vertrag wird in zwei Parien, und zwar je in tschecho-slowakischer und deutscher Sprache ausgefertigt. Beide Texte

sind authentisch. Der rati;zierte Vertrag wird von beiden Staaten in ihrer o>ziellen Gesetzessammlung in beiden

authentischen Texten verlautbart werden.

Geschehen zu Prag, am zehnten März eintausendneunhunderteinundzwanzig.

In Kraft seit 01.01.1993 bis 31.12.9999
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